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Öffentliche Sitzung des Ausländerbeirates 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu einer öffentlichen Sitzung des Ausländerbeirates 

 

am Donnerstag, dem 23. April 2009, 18:30 Uhr, 

im Sitzungssaal der Stadtverordnetenversammlung, 

Barfüßerstraße 50, 35037 Marburg 
 

lade ich Sie hiermit herzlich ein.  

 

 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 

2. Genehmigung des Protokolls vom 22. Januar 2009  

3. Lage der ausländischen Studierenden in Marburg  

(Bericht von Frau Kleopatra Choni, Internationale studentische 

Angelegenheiten der Philipps Universität) 

4. Bericht über die Lage in Afghanistan (Herr Dr. Baraki) 

5. Einbürgerungstest. Was soll das? (Stellungnahme von Frau Petrosjan) 

6. Berichte aus den Ausschüssen  

7. Termine und Mitteilungen 

8. Verschiedenes 
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Für den Fall, dass die Sitzung aufgrund einer zu geringen Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussunfähig sein sollte, lade ich hiermit zu einer 

Wiederholungssitzung am gleichen Tage um 19.00 Uhr am gleichen Ort ein. 

Die Tagesordnung ist identisch. 

Gemäß § 53 Ziff. 2 HGO ist diese Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl der 

Erschienenen beschlussfähig. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr mit den Punkten, die 

keine Beschlussfähigkeit benötigen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Matin Baraki 

Vorsitzender 

 

 


